
 

 

 

 
 

Bern, im Dezember 2025                                         
 
 
                                                 
 
An unsere Kunden                                                                                       

 
 
Wichtige Informationen zum Jahresbeginn 2026 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Zum Jahresausklang möchten wir Sie über die wichtigsten Anpassungen in der beruflichen Vorsorge 
für das kommende Jahr informieren. Leiten Sie die Infos gerne an Ihre Mitarbeitenden und 
Rentner:innen weiter oder verweisen Sie auf unsere Website: www.mobilvia.ch. 
 
Keine neuen Grenzbeträge 
Die Grenzbeträge in der beruflichen Vorsorge bleiben per 1. Januar 2026 unverändert. 
Detaillierte Informationen zu den Grenzbeträgen, Umwandlungssätzen sowie zur Verzinsung der 
Altersguthaben finden Sie im Beiblatt «Kennzahlen und Informationen zur beruflichen Vorsorge 
2026». 
 
3,50 % Gesamtverzinsung auf dem Altersguthaben im Jahr 2025 
Im Rahmen der jährlichen Überprüfung der Anlageresultate wird seit dem 1. Januar 2022 die 
retrospektive Methode zur Festlegung der definitiven Verzinsung angewendet. Auf dieser Grundlage 
hat die Versicherungskommission beschlossen, rückwirkend einen Zins von 3,50 % für das Jahr 
2025 auf dem obligatorischen und überobligatorischen Altersguthaben zu gewähren. Dieser Zins 
wird sämtlichen versicherten Personen per 31. Dezember 2025 gutgeschrieben und erhöht das 
Altersguthaben auf dem Vorsorgeausweis per 1. Januar 2026.  
 
Provisorische Verzinsung 2026 
Für das laufende Jahr 2026 gilt wiederum eine provisorische Verzinsung nach dem vom Bundesrat 
festgelegten Mindestzinssatz für obligatorische Altersguthaben. Dieser Zinssatz wird von uns jeweils 
auch auf die überobligatorischen Guthaben angewendet. Sämtliche Berechnungen der künftigen 
Altersguthaben bis zum ordentlichen Rentenalter werden ebenfalls mit diesem Satz projiziert. 
 
Der gesetzliche Mindestzinssatz für das Jahr 2026 beträgt 1,25 % und ist somit gleich wie im 
Vorjahr. 
 
Vollständige Eigenverantwortung ab 01.01.2026 – PK MOBIL übernimmt alle Anlagen und 
Renten in Eigenregie 
Per 01.01.2026 wird die PK MOBIL sämtliche Vorsorgekapitalien und Risiken vollständig in eigene 
Verantwortung übernehmen. Damit endet die Zusammenarbeit mit den bisherigen Rückversicherern 
Basler Leben und Swiss Life. Die bis anhin rückversicherten Kapitalien werden Anfang 2026 an die 
PK MOBIL übertragen und künftig von uns selbst verwaltet und angelegt. Ebenso werden alle 
bestehenden und neuen Renten ab diesem Zeitpunkt eigenständig durch die PK MOBIL geführt. Mit 
diesem Schritt schaffen wir mehr Unabhängigkeit, Flexibilität und Transparenz und können unsere 
Anlagestrategie noch gezielter optimieren. Unser Ziel bleibt unverändert: stabile Leistungen und 
attraktive Konditionen für unsere Versicherten und Rentner:innen. 
 
 

http://www.mobilvia.ch/
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Verwendung von connect (online-Portal) zum Ausfüllen der Lohnmeldeliste per 01.01.2026 
Im connect stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Erfassung von Lohnänderungen zur Verfügung: 
 

1. Einzelfunktion „Lohnänderung“: Für laufende Änderungen während des Jahres (z. B. bei 
Stellenwechseln, Beförderungen oder Beschäftigungsgradanpassungen). Diese Mutation ist 
pro versicherte Person wählbar auf der «Versichertenliste» mit den 3 Punkten am Blattrand. 

2. Lohnmeldeliste per 01.01.: Für die jährliche Gesamterfassung der neuen Jahreslöhne 
aller versicherten Personen per Jahresbeginn. Diese Funktion ist auf der 
Gesamtübersicht unter «Lohnmeldungen» am linken Rand zu finden. 

 
Wir haben festgestellt, dass teilweise anstelle der Lohnmeldeliste per 01.01. die Einzelfunktion für 
alle Mitarbeitenden verwendet wird. Dies führt dazu, dass die Lohnmeldeliste offenbleibt und 
sämtliche einzeln erfassten Änderungen manuell gelöscht oder verarbeitet werden müssen – was 
Doppelverarbeitungen und unnötigen Mehraufwand verursacht. Bitte verwenden Sie für die jährliche 
Lohnmeldung per 01.01. ausschliesslich die dafür vorgesehene Lohnmeldeliste im connect unter 
«Lohnmeldungen». Die Einzelfunktion bleibt weiterhin für unterjährige Anpassungen während des 
Jahres vorgesehen. Vielen Dank für Ihre wertvolle Mithilfe. 
 
Die PK MOBIL spendet der Gemeinde Blatten 
Anstelle von Weihnachtskarten an ihre Kundschaft unterstützt die PK MOBIL dieses Jahr die 
Gemeinde Blatten im Kanton Wallis. Im Mai 2025 ereignete sich ein Bergsturz. Durch die Schutt- 
und Eislawine wurde das Dorf im Lötschental grossenteils zerstört. 
 
Wir danken Ihnen herzlich für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. 
Das PK MOBIL-Team wünscht Ihnen und Ihrem Team bereits heute erholsame Feiertage, einen 
gelungenen Jahresabschluss und einen gesunden, erfolgreichen Start ins neue Jahr. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Pensionskasse MOBIL 
 
   
 
 
Marc Nussbaumer    Roland Graf 
Leiter Pensionskasse    Geschäftsleiter AK MOBIL 

 
 
 
 
Beilage:  Informationsblatt „Kennzahlen und Informationen zur beruflichen Vorsorge 2026“ 




